Ausbildung zum PADI Divemaster – Beschreibung der Ausbildung
Dein Wunsch ist es, in einer Tauchbasis am Roten Meer zu arbeiten, Kontakt mit Kunden wie auch Einheimischen zu haben, Tauchgäste auszubilden, sie als Divemaster durch eine wunderbare Unterwasserwelt zu führen und dabei zu lernen, wie man eine Tauchbasis am Laufen hält? Und zum Abschluss Deine PADI Divemaster-Lizenz zu erwerben?

Wir bieten eine kostenlose 6-monatige Ausbildung zum PADI Divemaster an, die jedoch weit mehr als das reine Tauchen in Theorie und Praxis enthält. Du erhältst eine Ausbildung, die Dich befähigt, vollwertig und selbständig in einer Tauchbasis mitzuarbeiten. Unser Konzept beruht auf dem Gedanken des Gebens und Nehmens – Du erhältst eine umfassende Ausbildung sowie Unterkunft gegen Deine persönliche Mitarbeit und Deinen Einsatz auf unserer Tauchbasis.

Grundvoraussetzungen

Vertrauen und Ehrlichkeit sehen wir als Grundlage einer Zusammenarbeit an. Ebenso unabdingbar sind absolute Loyalität gegenüber dem Tauchcenter und dem Team sowie Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber den Gästen, dem Team, der Unterwasserwelt, Land, Leuten und nicht zuletzt bezüglich des Tauchbasen-Equipments. Wir erwarten eine hohe Einsatzbereitschaft, die Fähigkeit selbständig zu handeln, mitzudenken und teamfähig zu sein.

Du solltest körperlich und geistig fit sein. Ein tauchärztliches Attest nach GTÜM oder einer äquivalenten Vereinigung muss uns vorgelegt werden, bevor der Vertrag zustande kommt. Wasservertrautheit, gute Schwimmfähigkeiten und wenn möglich die erfolgreich abgeschlossene Brevetstufe PADI Rescue Diver oder ein Äquivalent. Das Brevet für „Enriched Air“ sowie mindestens 100 Tauchgänge sind weitere Voraussetzungen. Du hast noch keine dieser Brevetstufen? Kein Problem, dann kannst Du diese auch bei uns machen. Dieses ist aber kein Bestandteil des Ausbildungsvertrags und wird somit auch in Rechnung gestellt. Die Einarbeitungszeit beginnt erst nach erfolgreicher Zertifizierung.

Ein für 3 Monate gültiges Visum erhältst Du bei der ägyptischen Botschaft deines Heimatlandes, für Visumverlängerungen vor Ort bist Du selbst verantwortlich, wir werden dich aber bei der Organisation unterstützten. Du kannst auch bei der Einreise ein Visum bekommen (4 Wochen), das Du dann im Land selbst verlängern kannst. Auch hierbei sind wir gerne behilflich.

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen und Du handelst dementsprechend, natürlich ohne dabei Deine mit uns vereinbarten Sorgfaltspflichten zu verletzen. Selbstverständlich helfen wir Dir bei der Einarbeitung, aber folgende Grundeinstellung muss vorhanden sein: 

· Du bringst nicht nur Liebe zur Unterwasserwelt, die Du mit anderen teilen möchtest, sondern auch Freude am Kommunizieren und Umgang mit Menschen mit.

· Dir macht es Spaß, Menschen zu unterhalten und Du kannst Dich auch dann professionell verhalten, wenn Du vielleicht im Moment nicht die beste Laune hast oder es Probleme mit einem Kunden gibt. Selbstverständlich stehen wir Dir dabei mit Rat und Tat zur Seite.

· Auch wenn Du vielleicht mal „deutlich“ werden musst, bleibst Du höflich und im Tonfall der Situation angemessen und wir werden gemeinsam das Problem lösen.

· Du hast den Ehrgeiz, unsere anspruchsvolle Ausbildung zu schaffen. Selbststudium und freiwilliges Training sind Teil unserer Ausbildungsphilosophie, denn wir zertifizieren unsere Mitarbeiter nicht nur, sondern wir qualifizieren sie.

Die Ausbildung

Die Ausbildung schliesst ab mit der Brevetierung zum PADI Divemaster. Es besteht die Möglichkeit, gegen Aufpreis eine zusätzliche Ausbildung nach BARAKUDA/CMAS bis CMAS*** oder den SSI DiveCon zu machen.

Die unterschiedlichen Phasen und Gebiete unserer Ausbildung umfassen neben den rein taucherischen  Ausbildungsabschnitten folgendes:

· Management und Technik einer Tauchbasis

· Verkaufsschulung und Problemlösungen

· Touristik und Umweltschutz

· Gesetze und Regulierungen

· Organisation von ein- und mehrtägigen Tauchssafaris, deren Leitung und Durchführung

· Kompressorschulung

· administrative Aufgaben

· Im Land und Leuteprogramm lernst Du Ägypten besser kennen und verstehen.

· Das Kundenentertainment ist ebenfalls eine Fertigkeit die Du lernen wirst
Arbeitsvereinbarung

1.

Das Arbeitsverhältnis beginnt mit einer Einarbeitungszeit von 4 Wochen. Der/die MitarbeiterIn wird in dieser Zeit mit den gesamten Abläufen des Tauchcenters und den Notwenigkeiten des Tauchbetriebs vertraut gemacht. Falls die Einarbeitung längere Zeit in Anspruch nehmen sollte, so kann eine Verlängerung vereinbart werden. Im Falle des Nichtzustandekommens oder einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses während der Einarbeitungszeit kommt DAHAB DIVE PARADISE nicht für die Unterbringungskosten auf. Tauchaktivitäten werden in diesem Fall zum Preis von Euro 10,00 pro Tauchgang in Rechnung gestellt, wobei Ausflüge mit 75% berechnet werden.

2.

Es muss eine Kaution in Höhe von Euro 1000,00 hinterlegt werden. Nach vollständiger Erfüllung und Beendigung des Vertrages, wird diese wieder zurückerstattet. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertragsverhältnisses durch den Mitarbeiter nach Ende der Einarbeitungszeit werden für jeden abgeleisteten Monat pauschal 200,00 Euro einbehalten.

3.

Der/die MitarbeiterIn wird nach den Richtlinien von PADI kostenlos zum Divemaster ausgebildet. Es gibt keine Garantie für das Bestehen der theoretischen und praktischen Prüfungen. Die Zertifizierungskosten trägt der/die MitarbeiterIn. Lehrmaterial entsprechend dem Kursstandard (Bücher, Tabellen  usw.) muss der/die MitarbeiterIn selbst mitbringen oder bei DAHAB DIVE PARADISE entsprechend der Preisliste erwerben. 

4.

Die Arbeitszeiten sind von 8 – 18:00 Uhr, es gibt einen freien Tag pro Woche. Abhängig von den Notwendigkeiten des Tauchbetriebs, z. B. Nachtauchgänge, Safaris oder Kundenbetreuung können die Tagesarbeitszeiten auch länger werden und freie Tage können eventuell betriebsbedingt entfallen. Diese können jedoch angesammelt, und nach Vereinbarung später nachgeholt werden.
5.

Die Mietkosten für das Camp oder eine Wohnung werden vom DAHAB DIVE PARADISE übernommen, dieses gilt nur für die Zeit der Beschäftigung. Der/die MitarbeiterIn ist für die Sauberkeit und Ordnung des Camps oder der Wohnung selbst verantwortlich. Sollte dies versäumt werden, kann DAHAB DIVE PARADISE eine entsprechende Kraft beauftragen, wobei die Kosten dem Bewohner belastet werden. Die Campzimmer müssen im Urzustand, besenrein und mit allem Inventar übergeben werden. Vom Mitarbeiter verursachte Beschädigungen werden in Rechnung gestellt oder können selbst wiederhergestellt werden. Mängel in dem Camp müssen sofort gemeldet werden und wir werden dafür sorgen, dass die Mängel behoben werden. Es ist aber klar, dass das Camp keinen europäischen Standard hat.

6.

Der/die MitarbeiterIn muss sich um seine/ihre Verpflegung selbst kümmern, wobei an den meisten Tauchplätzen Restaurants sind, in denen man als Guide nichts zu bezahlen braucht. Dasselbe gilt auch auf Safaris und Ausflügen. 

7.

Es besteht kein Versicherungs- und Sozialleistungsanspruch des Mitarbeiters an DAHAB DIVE PARADISE. Der/die MitarbeiterIn ist im Rahmen der Tauchaktivitäten über die Tauchbasis haftpflichtversichert, muss sich aber selbst gegen Krankheit versichern. Eine Tauchsportversicherung bei AQUAMED oder DAN inkl. Krankenversicherung ist Grundvoraussetzung für das Beschäftigungsverhältnis. Bei nicht Erfüllung lehnt DAHAB DIVE PARADISE jegliche Haftung ab. Das Arbeitsverhältnis endet dann mit sofortiger Wirkung und alle entstandenen Schäden werden mit der Kaution ausgeglichen und es besteht kein Weiterbeschäftigungs- und Ausbildungsanspruch.

8.

Für selbstverschuldete Unfälle übernimmt DAHAB DIVE PARADISE keinerlei Haftung. Selbstverschuldete Ausfallzeiten verlängern das Ausbildungsverhältnis entsprechend.

9.

Im Krankheitsfall ist die Tauchbasis sofort zu verständigen. Nach Vorlage einer medizinischen Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit erfolgt eine Weiterzahlung des Mietkostenzuschusses für 2 Wochen. Bei längeren Ausfällen, mehr als 2 Wochen in 6 Monaten, verlängert sich die Ausbildung entsprechend den Fehlzeiten. Einzelne Fehltage, ohne ärztliche Bescheinigung, dürfen einen Arbeitstag pro Kalendermonat nicht überschreiten. Weitere Fehltage werden mit freien Tagen verrechnet.

10.

Der/die MitarbeiterIn muss eine eigene, vollständige, moderne und voll funktionsfähige Tauchausrüstung inkl. NITROX-fähigem Tauchcomputer besitzen und ist für die Funktion und Wartung selbst verantwortlich. Von DAHAB DIVE PARADISE geliehene Ausrüstungsgegenstände werden in Rechnung gestellt und mit 50 % Rabatt auf die offizielle Preisliste berechnet. Der Verleih erfolgt nach Verfügbarkeit. Der/die MitarbeiterIn kann bei uns eine eigene Ausrüstung oder Teile hiervon zum Vorzugspreis kaufen.

11.

Für verloren gegangene oder beschädigte Gegenstände von DAHAB DIVE PARADISE ist der/die MitarbeiterIn voll verantwortlich und haftbar. Entstandene Schäden müssen beglichen oder können wiederbeschafft werden.

12.

Schäden, die durch den Mitarbeiter verursacht werden gehen zu Lasten des Mitarbeiters. Dies betrifft Sachschäden sowie Schäden, die durch unpünktliches oder anderes nachteiliges Verhalten  gegenüber der Tauchbasis oder deren Mitarbeitern und Kunden entstehen.

13.

Wenn Freunde den Mitarbeiter besuchen kommen, können Sie mit 10 % Rabatt für Tauchgänge auf die aktuelle Preisliste Tauchen. Kurse, Ausrüstungsteile, Zertifizierungen oder Lehrmaterial sind nicht rabattfähig.

14.

Für die Werbung von eigenen Kunden für das Tauchcenter, wird eine Provision von 15 % auf die gültige Preisliste auf Tauchgänge und -kurse pro geworbenem Gast vereinbart. Der Verkauf von Safaris und sonstigen Programmen wird mit einer Provision von 5 % auf den Selbstkostenpreis des Programms des Divecenter pro Teilnehmer abgegolten. Bereits rabattierte Programme können nicht provisioniert werden. Voraussetzung ist, dass der Gast nicht bereits Kunde von DAHAB DIVE PARADISE war oder ist. Es besteht kein Anspruch auf das Guiding dieser Aktivitäten.

15.

Aus und Weiterbildungen im Rahmen der Tauchbasisaktivitäten sind nach vorheriger Absprache möglich. DAHAB DIVE PARADISE behält sich vor, Mitarbeiter zu trainieren oder zu schulen, um den erforderlichen Standard für die Mitarbeit im Tauchcenter zu erreichen oder beizubehalten.

16.

Der/die MitarbeiterIn hat der Tauchbasis gegenüber eine allgemeine Informationspflicht, sowie eine Schweigepflicht über betriebsinterne Angelegenheiten.

17.

Alkoholkonsum während der Arbeitszeiten oder auf Safaris, sowie generell der Konsum von Drogen ist untersagt und führen zu sofortiger Beendigung dieses Vertrages unter den Vorraussetzungen von Punkt 1 bzw. Punkt 2.

18.

Für die Folgen von Naturkatastrophen, politischen, terroristischen und Kriegsereignissen übernimmt DAHAB DIVE PARADISE keinerlei Haftung und kann das Arbeits- und Ausbildungsverhältnis sofort beenden. In diesem Fall wird die Kaution in voller Höhe zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch seitens des Mitarbeiters besteht nicht.

19.

Es gilt eine Kündigungsfrist von 6 Wochen. Bei Abbruch des Arbeitsverhältnisses erfolgt keine Zertifizierung. Sollte dies aufgrund eines Verstoßes gegen diesen Vertrag geschehen, gelten die Konditionen von Punkt 1 bzw. Punkt 2.

20.

Eine spätere Mitarbeit gegen Vergütung wird angestrebt, es besteht aber kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung.

Datum: ................................................... 

................................................................ ...............................................................

Unterschrift MitarbeiterIn

.................................................................................................................................

Unterschrift DAHAB DIVE PARADISE

